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Bebauungsplan "Am Bild 2021"
in der Gemeinde Wattenheim

Verbandsgemeinde Leiningerland
Landkreis Bad Dürkheim

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB

1. Allgemeines zum Verfahren

2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

4. Gemeinderatsbeschluss

Stand: Mai 2026
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1. Allgemeines zum Verfahren

Der vormalige Bebauungsplan "Am Bild 2014" wurde durch eine Normkontrolle des Oberverwal-
tungsgerichts Rheinland-Pfalz, Koblenz, aufgehoben. Die Gemeinde Wattenheim hat in der Folge
beschlossen, den Bebauungsplan "Am Bild 2014" nicht weiter zu verfolgen und mit dem Verfah-
ren "Am Bild 2021" einen gänzlich neuen Bebauungsplan aufzustellen.

Der Aufstellungsbeschluss für das aktuell vorliegende Verfahren wurde am 11.05.2021 beschlos-
sen.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand in der Folge im Zeitraum vom 16.08.2021 bis
24.09.2021 statt. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung konnten die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, die Gemeinden als auch die Öffentlichkeit eine Stellungnahme zum
Vorentwurf des Bebauungsplanes "Am Bild 2021" abgeben.

Am 14.10.2025 hat der Gemeinderat die Stellungnahmen abgewogen und eine Offenlage des
Entwurfes beschlossen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf fand in der Folge im Zeitraum vom 10.11.2025 bis
12.12.2025 statt. Im Rahmen der Beteiligung konnten die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, die Gemeinden als auch die Öffentlichkeit eine Stellungnahme zum Entwurf des
Bebauungsplanes "Am Bild 2021" abgeben.

Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägungen bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt.

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am
1. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesdenkmalpflege
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege
Schillerstraße 44
55116 Mainz

01.11.2025

2. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen
Fehrbelliner Platz 3
10707 Berlin

07.11.2025

3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr
Infra I 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn

07.11.2025

4. inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH
Am Saaraltarm 1
66740 Saarlouis

07.11.2025

5. Creos Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

10.11.2025

6. Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz
Erdgeschichtliche Denkmalpflege
Außenstelle Speyer
Kleine Pfaffengasse 10
67346 Speyer

10.11.2025
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am
7. Generaldirektion Kulturelles Erbe

Rheinland-Pfalz
Direktion Landesarchäologie
Außenstelle Speyer
Kleine Pfaffengasse 10
67346 Speyer

10.11.2025

8. Deutsche Telekom Technik GmbH
NL Südwest, PTI 11
Pirmasenser Straße 65
67655 Kaiserslautern

10.11.2025

9. BUND Rheinland-Pfalz
Kreisgruppe Bad Dürkheim
Eyersheimer Mühle
67256 Weisenheim am Sand

11.11.2025

10. PFALZKOM GmbH
Wredestr. 35
67059 Ludwigshafen

11.11.2025

11. Pfalzgas GmbH
Netzmanagement
Wormser Straße 123
67227 Frankenthal

12.11.2025

12. PLEdoc GmbH
Gladbecker Straße 404
45326 Essen

12.11.2025

13. Stadtwerke Frankenthal
Wormser Str. 111
67227 Frankenthal (Pfalz)

13.12.2025

14. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Gesundheitsamt
Neumayerstraße 10
67433 Neustadt an der Weinstraße

14.12.2025

15. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V.
Fasanerie 1
55457 Gensingen

14.12.2025

16. Amprion GmbH
Betrieb
Robert-Schumann-Str. 7
44263 Dortmund

17.11.2025

17. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
Rheinpfalz
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung
Konrad-Adenauer-Straße 35
67433 Neustadt/Weinstraße

17.12.2025

18. Deutscher Wetterdienst
Abteilung Finanzen und Service
Postfach 200620
80006 München

18.11.2025
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am
19. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und

Eisenbahnen
Fehrbelliner Platz 3
10707 Berlin

25.11.2025

20. Tyczka Energy GmbH
Fachbereich Gasnetze
Blumenstraße 5
82538 Geretsried

25.11.2025

21. Landesbetrieb Mobilität Speyer
St.-Guido-Straße 17
67346 Speyer

28.11.2025

22. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen
Untere Landesplanungs- und Denkmalschutzbehörde
Philipp-Fauth-Straße 11
67098 Bad Dürkheim

28.11.2025

23. Landesamt für Geologie und Bergbau
Emy-Roeder-Str. 5
55129 Mainz

02.12.2025

24. Landesfischereiverband RLP
Gaulsheimer-Str. 11a
55437 Ockenheim

02.12.2025

25. Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz
Pestalozzistraße 4
76829 Landau

02.12.2025

26. Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e. V.
Kirchenstraße 13
67823 Obermoschel

04.12.2025

27. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
Kirchenstraße 13
67823 Obermoschel

04.12.2025

28. Vodafone GmbH
Ingersheimer Straße 20
70499 Stuttgart

08.12.2025

29. Industrie- und Handelskammer für die Pfalz
Infrastruktur und Digitale Wirtschaft
Ludwigsplatz 2-4
67059 Ludwigshafen

11.12.2025

30. Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29
67061 Ludwigshafen

11.12.2025

31. Vodafone West GmbH
Ferdinand-Braun-Platz 1
40549 Düsseldorf

11.12.2025

32. Handelsverband
Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.
Geschäftsstelle Neustadt
Ägyptenpfad 18
67433 Neustadt

12.12.2025
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am
33. Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Abteilung Bauen und Umwelt
Untere Naturschutzbehörde
Philipp-Fauth-Straße 11
67098 Bad Dürkheim

12.12.2025

34. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Dienststelle Neustadt
Chemnitzer Straße 3
67433 Neustadt

12.12.2025

35. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Friedrich-Ebert-Str. 14
67433 Neustadt/Weinstraße

12.12.2025

36. Verbandsgemeindewerke Leiningerland
Wasserversorgung – Abwasserbehandlung
Industriestr. 11
67269 Grünstadt

05.01.2025

Nr. Private Eingang am
1. Einwender Nr. 1, Wattenheim 09.12.2025
2. Einwender Nr. 2, Wattenheim 11.12.2025
3. Einwender Nr. 3, Wattenheim

vertreten durch
Jeromin/ Saame/ Kerkmann
Kanzlei für Verwaltungsrecht
Rennweg 72
56626 Andernach

11.12.2025

4. Einwender Nr. 1, Wattenheim 11.12.2025

Hinweis:
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die ab-
gegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abgedruckt
und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdarstellun-
gen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Aufgrund der Datenschutz-Grundverord-
nung werden die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung anonymisiert dargestellt. Die
Originalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland eingesehen
werden.



6

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_ÖBB_Entwurf_Offenlage_Mai26.docx

2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

2.1 GDKE Direktion Landesdenkmalpflege Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der vorgebrachte Hinweis bezüglich des Vorhan-
denseins eines Wegekreuzes im Randbereich des Geltungsbereiches ist bekannt. Dieses Wege-
kreuz (Kulturdenkmal) befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches und wird planerisch nicht
überplant. Die nachrichtliche Übernahme erfolgt in der Planzeichnung und im Umweltbericht. Des
Weiteren wird festgestellt, dass keine Beeinträchtigungen des Wegekreuzes im Rahmen der Bau-
phase oder der langfristigen Nutzung des Bebauungsplanes eintreten werden.

Vorsorgend ist, im Rahmen der baulichen Umsetzung, dieses Wegekreuz zusätzlich durch fach-
gerechte Maßnahmen zu schützen.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen sind in den Unter-
lagen enthalten. Siehe hierzu die Hinweise der Textlichen Festsetzungen.

2.2 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es sind keine Gebäude über 20,00 m zugelassen.
Es bestehen gegen die Planung keine Einwände.

2.3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen gegen die Planung keine Einwände.

2.4 inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine qualifizierte Stellungnahme wurde nicht abgegeben.

2.5 Creos Deutschland GmbH
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Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen gegen die Planung keine Einwände.

2.6 GDKE Erdgeschichtliche Denkmalpflege

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Die Hinweise der Meldepflicht für jegliche Erdarbeiten werden redaktionell in die
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Hinweise der Textlichen Festsetzungen mit aufgenommen.
Es bestehen gegen die Planung keine Einwände.

2.7 GDKE Direktion Landesarchäologie

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen sind in den Unter-
lagen enthalten. Siehe hierzu die Hinweise der Textlichen Festsetzungen.

2.8 Deutsche Telekom Technik GmbH NL Südwest

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Telekom sieht von einem Ausbau im Geltungsbereich ab. Es bestehen keine Bedenken ge-
gen die Planung.

2.9 BUND Rheinland-Pfalz

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die weiterhin bestehenden Bedenken des BUND werden zur Kenntnis. Wie bereits in der Abwä-
gung der Frühzeitigen Beteiligung ausgeführt, bestehen weiterhin keine adäquaten Alternativen
für die Gemeinde zur Wohnflächenentwicklung. Zudem ist die Dimension des geplanten Wohn-
bzw. Siedlungsbereich mit den Fachbehörden abgestimmt. Ein entsprechender naturschutzfach-
licher Ausgleich wird erbracht – siehe Umweltbericht zum Bebauungsplan.

Weiter wird hier auf die Abwägung zur Frühzeitigen Beteiligung nochmals verwiesen.

Die vorgebrachten Bedenken des BUND haben keine Änderung der Bebauungsplanung zur
Folge.

2.10 Pfalzkom GmbH

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.11 Pfalzgas GmbH Netzmanagement
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Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.12 PLEDOC GmbH

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.13 Stadtwerke Frankenthal

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es liegt keine fachliche Betroffenheit vor. Es bestehen keine Bedenken gegen
die Planung.

2.14 Kreisverwaltung Bad Dürkheim Gesundheitsamt

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.15 Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Aussage bzgl. eines möglichen erheblichen Eingriffes in den Naturhaushalt und des Land-
schaftsbildes wird zur Kenntnis genommen.

Der Gemeinde ist bewusst, dass eine bauliche Weiterentwicklung am Siedlungsrand naturschutz-
fachlich und optisch eine Veränderung von der bekannten Bestandssituation darstellt. Auf Grund
fehlender Alternativen, muss diese Fläche in Anspruch genommen werden.

Die Konzeption des Eingriffsausgleiches ist im Umweltbericht dargestellt, zudem ist dieser mit
den Fachbehörden abgestimmt. Auf den Flächen 1-3 werden unterschiedliche Bepflanzungen
vorgenommen. Hierbei sind allerdings entsprechende nutzungsrelevante Vorgaben für den Spiel-
platz (Fläche 2) und das Regenrückhaltebecken (Fläche 3) zu berücksichtigen. Weiter sind groß-
flächige Ausgleichsmaßnahmen über ein Ökokonto der Gemeinde Wattenheim vorgesehen
(siehe in den Textlichen Festsetzungen III.1.3.1).
Der Stellungnahme lässt sich ein Bezug zu konkreten Flächen nicht herstellen und mögliche An-
passungen konkret zuordnen.
Eine Anpassung der Planung wird hier nicht vorgenommen.

Die Aussagen zum Wegegebot, Leinenpflicht und Kontrollwesen sind weder verortbar noch ge-
nerell Teil eines Bebauungsplanverfahren oder über dieses steuerbar. Vorsorgend wird die Ge-
meinde im Rahmen der Umsetzung eine hinweisende Beschilderung zum Wegegebot und der
Leinenpflicht im Umfeld der Maßnahme anbringen.

Die Stellungnahme hat keine Planungsänderung zur Folge.

2.16 Amprion

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung, da keine Betroffenheit gege-
ben ist.

2.17 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz - Abteilung Landentwicklung
und Ländliche Bodenordnung

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.18 Deutscher Wetterdienst - Abteilung Finanzen und Service

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung, da keine Betroffenheit gege-
ben ist.

2.19 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es sind keine Gebäude über 20,00 m zugelassen.
Es bestehen gegen die Planung keine Einwände.

2.20 Tyczka Energy GmbH - Fachbereich Gasnetze

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung, da keine Betroffenheit gege-
ben ist.

2.21 Landesbetrieb Mobilität Speyer

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise zu der Stellungnahme aus dem Jahr 2021 können der dortigen Abwägung entnom-
men werden.
Im Rahmen der Planung wurde mittels Gutachten und Aussagen der Fachbehörde ermittelt, dass
die zeitverzögerte Ableitung von Niederschlagswasser keine Einschränkungen für die K32 und
den Rothbach erwarten lässt.

Eine Änderung der Planung hat die Stellungnahme nicht zur Folge.

2.22 Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen
Untere Landesplanungs- und Denkmalschutzbehörde

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.23 Landesamt für Geologie und Bergbau

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme.
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Die DIN-Nummern 19731 und 18915 werden zur Information nachrichtlich in die
Hinweise der Textlichen Festsetzungen unter IV.1 mit aufgenommen.

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung aus rohstoffgeologischer
Sicht.

2.24 Landesfischereiverband RLP

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.25 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die Hinweise bzgl. der Infor-
mationsweitergabe Seitens der Gemeinde werden zur Kenntnis genommen.
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2.26 Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e. V.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.27 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.28 Vodafone GmbH

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Vodafone sieht von einem Ausbau im Geltungsbereich ab und bestehende Leitungen sind nicht
betroffen. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.29 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz - Infrastruktur und Digitale Wirtschaft

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.30 Pfalzwerke Netz AG

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise seitens der Pfalzwerke aus der Frühzeitigen Beteiligung wurden teilweise in die
Planung integriert. Auf der Fläche 1 im Norden wurden gewünschte Flächen mit Geh-Fahr- und
Leitungsrechten im Umfeld der Stromleitung festgesetzt, da hier noch eine aufgeständerte Lei-
tung erhalten bleiben soll. In den übrigen Flächen wird die Leitung im Boden in gemeindlichen
Flächen verlegt, sodass eine zusätzliche Sicherung nicht nötig wird.

Im Rahmen fortlaufender interner Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde und dem
Netzbetreiber werden die technische Planung und Umsetzung abgestimmt. Für die Gesamtpla-
nung werden der praktische Rückbau der Leitung und die Umsetzung der Erschließung koordi-
niert, sodass der oberirdische Rückbau umgesetzt werden kann und die Erschließung sicherge-
stellt ist. Dieser Ablauf erfolgt im Rahmen der gängigen fachlichen Praxis und stellt kein Pla-
nungshindernis dar.

Eine Änderung der Planung hat die Stellungnahme nicht zur Folge.

2.31 Vodafone West GmbH

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Vodafone sieht von einem Ausbau im Geltungsbereich ab. Es bestehen keine Bedenken gegen
die Planung.

2.32 Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.

2.33 Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Abteilung Bauen und Umwelt,
Untere Naturschutzbehörde - UNB

Sachbericht:
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Im Rahmen zur Stellungnahme der UNB fand am 09. März 2026 eine Besprechung zu nachge-
nannten Themen und Hinweisen statt. Hierbei wurden zwischen Vertreterinnen und Vertretern
der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde, der Verbands- und Ortsgemeinde, des Projektie-
rers und des ausführenden Planungsbüros die Fragen und Hinweise der Behörde erörtert und
abschließend geklärt.

Prüfung und Abwägung:
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung unter Kapitel 3.3.10 sind die
generellen Planungen und Ziele der „Privaten Grünflächen“ erklärt. Selbiges gilt für den Umwelt-
bericht in Kapitel 2.5.3.4., darüber hinaus sind die Textlichen Festsetzungen nach Sichtweise der
Gemeinde eindeutig formuliert und ausführungsfähig.

Im Umweltbericht erfolgt im Anhang 1.1. unter M6 die redaktionelle Ergänzung, in Anlehnung zur
Festsetzung III.2.2 Satz 1, dass die Bepflanzung umzusetzen ist und keine Wahlmöglichkeit dar-
stellt.

Eine Bepflanzung der randlichen Grünflächen erfolgt nur mit den geplanten Sträuchern gemäß
Textliche Festsetzung/ Artenliste A und B. Eine Pflanzung von Bäumen der II.-Ordnung sind in
der Lage, Wuchshöhen von 15,0 – 20,0 m zu erreichen und entsprechende Wurzelgeflechte zu
bilden. Diese Maße sind überwiegend nicht mit dem Landesnachbarrechtsgesetz RLP vereinbar.

In Absprache mit der zuständigen Behörde sind auf den privaten Grünflächen im Bereich WA5A
und WA2B, welche an das Flurstück 956 (öffentliche Wegeparzelle) angrenzen, 8 Bäume der
Artenliste B in einem Abstand von mindestens 10,0 m Abstand zu pflanzen. Die Forderung kor-
respondiert weiter mit der bereits festgesetzten Pflanzung von Bäumen auf den übrigen Grund-
stücksflächen.

Die Fertigstellungspflege ist im Rahmen des Erschließungsvertrages und der Baugenehmigung
vertraglich zu regeln. Eine fachgerechte Umsetzung nach DIN 18916 Stand Juni 2016 „Vegetati-
onstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten“ wird vorausgesetzt und ist Stand
der baulichen und fachlichen Praxis. Eine Aufnahme in die Unterlagen erfolgt daher nicht.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Konflikt- und Maßnahmenplan wird nach den Hinweisen der UNB entsprechend redaktionell
überarbeitet.

Dass die Maßnahmen M1 und M2 sich stark gleichen ist der fachlichen Eigenschaft dieser Maß-
nahmen geschuldet. Das Bauzeitenmanagement ist eine generelle zeitliche Planung und die Ver-
grämung hier wird durch u.a. eine zeitliche Abstimmung von Bautätigkeiten auf die Belange der
Feldlerche abgestimmt – eine thematische Überschneidung ist Ziel dieser Planung und Festset-
zung; zudem fachliche gängige Praxis.

Die entsprechende Erläuterung zu M1 b) und folglich M2 a) sind im Umweltbericht unter Kapitel
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2.5.1.1 M1 aufgeführt.

Eine konkrete Zahl an Tagen einer maximal zulässigen Unterbrechung und somit Definition von
„durchgehend fortzuführen“ kann nicht exakt festgelegt werden.
Hierbei sind Umfeldfaktoren wie Wetterverhältnisse (Wind, Niederschläge, Prädatoren, Bewuchs
im Umfeld, u.a.) sowie die Umfeldnutzung (Bewegungen von Personen, landwirtschaftlicher Be-
trieb, u.a.) und die korrekte Umsetzung der Maßnahme M2 b) und der Ökologischen Baubeglei-
tung M3 zu berücksichtigen.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und frühzeitig berücksichtigt.

Im Rahmen der vorgenannten Besprechung bei der UNB konnte dargelegt werden, dass die Flä-
che grundsätzlich ausreichend dimensioniert (rund 2,0 ha) und fachlich geeignet ist (Form, Be-
wuchs, Besatz, Wegeabstände). Zudem wird die fachgerechte Umsetzung im Rahmen der Öko-
logischen Baubegleitung begleitet und dokumentiert werden.

Entsprechende städtebauliche vertragliche Regelungen werden bis zum Satzungsbeschluss vor-
liegen. Eine Umsetzung ist folglich gesichert.

Prüfung und Abwägung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Maßnahme E2 zusätzlich redaktionell in die
Maßnahme M3 Ökologische Baubegleitung mit aufgenommen. Neue Betroffenheiten werden
hierdurch nicht ausgelöst.
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Prüfung und Abwägung:

Die Geh- Fahr und Leitungsrechte sind nachrichtlich aus Informationen der Pfalzwerke als Lei-
tungsbetreiber übernommen. Fachlich und räumlich schränkt dieses Recht die Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahme M7 auf der Fläche Nr.1 nicht ein. Es können zugleich die Freihaltung unter
der Stromleitung eingehalten als auch die Ausgleichsmaßnahme umgesetzt werden.

In den Textlichen Festsetzungen und im Umweltbericht erfolgt eine redaktionelle Ergänzung bzgl.
der online verfügbaren Hinweise der „Leitungsschutzanweisung für Freileitungen und Erdkabel
bis zu 110 kV“ der Pfalzwerke.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die Verwaltung des Ökokontos liegt außerhalb des Bauleitplanverfahrens. In Absprache mit der
zuständigen Fachbehörde können ggf. die Darstellungen in den Unterlagen des Ökokontos er-
gänzt werden. Für die Bebauungsplanung wird kein Handlungsbedarf gesehen, da auf ein beste-
hendes Ökokonto mit einem konkreten Flächenzuschnitt zurückgegriffen wird.
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Umsetzung und Pflege der Maßnahmen/Flächen des Ökokontos, auf welches im Rahmen
der Bebauungsplanung zurückgegriffen wird, obliegt der Gemeinde. Entsprechende Arbeiten
sind in Planung bzw. in Umsetzung, dies wurde mit einem Entwicklungs- und Pflegekonzept
(Stand Oktober 2025) zwischen der Gemeinde und der zuständigen UNB im Vorfeld abge-
stimmt. Eine vollständige Umsetzung wird zeitnah angestrebt bzw. ist bis Ende der Erschlie-
ßungsarbeiten sicher zu stellen.

Der Gemeinde gehören entsprechende Flächen und es sind keine entgegenstehenden Planun-
gen vorgesehen. Somit kann auf eine Festsetzung analog zu den Flächen Nr. 1-3 bzw. M7-9
verzichtet werden.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Fläche Nr.2/M8 erhält eine Eingrünung mit min. 4 Bäumen zu je 25 m² (bilanzieller Ansatz)
und min. 50 Sträuchern zu je 2,25 m². In Summe ergibt dies 213 m² (mit inkludierten Rundungs-
differenzen).

Die Fläche Nr.3/M9 wird in Gänze in die Bilanz aufgenommen, da diese durch die Umgestaltung
von einem Acker hin zu einer mit Wiese und Gehölzen bestanden Fläche aufgewertet wird.

In der Folge wird der über die Maßnahme E1/Ökokonto benötigte Ausgleich von 46.020 m² auf
43.537 m² gesenkt.

Die Korrekturen und der Rechenweg im Anhang 1.1 zum Umweltbericht und geringere Flächen-
notwenigkeit im Ökokonto werden in den Unterlagen redaktionell korrigiert. Entsprechende Kor-
rekturen werden ebenfalls für das Ökokonto an die zuständige Behörde übermittelt.
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der technischen Planung zur Umsetzung der Erschließung werden entsprechende
Beleuchtungstypen nach dem aktuellen Stand der Technik und rechtlichen Zulässigkeit einge-
plant. Die Gemeinde ist bestrebt, Störwirkungen auf die Fauna und Flora so gering wie möglich
zu halten.

Eine Ergänzung in den Hinweisen wird entsprechend vorgesehen.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Datenübermittlung erfolgt
nach am Abschluss des Bauleitplanverfahrens.
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2.34 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Im Schreiben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird die Nachvollziehbarkeit der Tat-
sache bemängelt, dass in der Genehmigung der Siloanlage des nordwestlich des Geltungsberei-
ches befindlichen landwirtschaftlichen Betriebs keine Betriebsvorgänge in der Nacht aufgeführt
sind.
In der Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom 28.09.2016 für den Neubau von
drei Getreidelagersilos wird darauf hingewiesen, dass die Schalltechnische Untersuchung vom
04.08.2016 (Ingenieurbüro Malo) Bestandteil der Genehmigung ist und die Ansätze aus dem Gut-
achten beachtet werden müssen. Im Gutachten des Ingenieurbüros Malo wird auf Seite 9 unter
Kapitel 3.2 „Betriebsvorgaben der Siloanlage“ beschrieben: „Der Auftraggeber, wurde über die
Aktivitäten auf dem Betriebsgelände Leininger Straße 1 a, 67319 Wattenheim befragt. Dabei
wurde angegeben, dass im Tagzeitraum bis zu 3 Traktoren zu- und wieder abfahren. Bei jeder
Zu- und Abfahrt (es werden ungünstig 3 Traktoren der Prognoserechnung zugrunde gelegt) wird
Getreide in die Silos eingelagert oder ausgeladen und abtransportiert. Die Laufzeit der Siloanlage
(Elektromotoren, Antriebe) beträgt nach Aussage des Auftraggebers im Tagzeitraum aufgrund
der begrenzten Anlieferungszahl maximal 3 Stunden.“ Aufgrund dieser Aussagen des Betreibers
wurden weder im Schallgutachten des Ingenieurbüros Malo (2016) als Grundlage der Genehmi-
gung der Getreidesilos noch in der Schalltechnischen Untersuchung der FIRU GfI zum Bebau-
ungsplan „Am Bild 2021“ Geräuscheinwirkungen durch die genehmigte Siloanlage im Nachtzeit-
raum untersucht und in die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen im Geltungsbereich berück-
sichtigt.

Prüfung und Abwägung:
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Wie in der Abwägung zur Frühzeitigen Beteilung wiederholt dargestellt, wird der Mühlweg nicht
zur Erschließung des Bereiches vom Bebauungsplan herangezogen.
Gemäß der Straßenverkehrsordnung (§ 1 Abs. 1) ist […] ist bei der Teilnahme im Straßenver-
kehr „gegenseitige Rücksicht.“ zu nehmen. Somit müssen sich hier auf einer öffentlichen Straße
der landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Verkehr gleichberechtigt arrangieren.

Die Einwendung hat hier keine Planungsänderungen zur Folge.

Prüfung und Abwägung:

Der Hinweis zur unkorrekten Nutzung des vorgenannten Urteils wird zur Kenntnis genommen
und an dieser Stelle bestätigt.

Weiter sieht es die Gemeinde aber nicht als notwendig an, zusätzliche Regelungen für Grenz-
abstände bzgl. der Bepflanzung, die über die getroffenen Festsetzungen hinaus hinausgehen,
zu treffen. Das bestehende Landesrecht ist hier anzuwenden.
Darüber hinaus ist bei der Vorliegenden Planung dies bereits berücksichtigt, siehe III.2.2 der
Textlichen Festsetzungen.

Die Einwendung hat hier keine Planungsänderungen zur Folge.

2.35 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Bodenschutz

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es sind allgemein wasserwirtschaftlich keine Einschränkungen zu erwarten.
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Prüfung und Abwägung:

Das grundsätzliche Einverständnis bzgl. der Konzeption Schmutzwasser, Niederschlagswasser
und Wasserhaushaltsbilanz werden zur Kenntnis genommen.

Die Empfehlungen bzgl. einer möglichen Versickerung, Verdunstung und Begrünungen wurden
bereits bestmöglich in die Planung integriert. Eine Begrünung der Grundstücke wird vorgegeben
und auch die Anlage von Dachbegrünungen ist grundsätzlich möglich.

Eine Änderung der Planung ist hier nicht erforderlich.
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise bzgl. des Bodenschutzes (Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen) sind
in Kapitel IV.5 Hinweise der Textlichen Festsetzungen bereits enthalten.
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise zu den Regelwerken bei Ein- und Aufbringen von Material sowie die von Abbruch-
materialien werden im Rahmen baulicher Tätigkeiten als gesetzt angesehen und bedürfen da-
her keiner gesonderten Aufnahme in die Unterlagen.

Prüfung und Abwägung:

Das aktuelle Merkblatt für „Bauarbeiten im Wasserschutzgebiet“ wird in den Unterlagen redakti-
onell ausgetauscht. Eine planerische Anpassung hat dies nicht zu Folge.
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Prüfung und Abwägung:

Der Hinweis bzgl. der Erlaubnispflicht zu möglichen Grundwasserabsenkungen im Rahmen der
Bauphase werden als gesetzt angesehen und bedürfen daher keiner gesonderten Aufnahme in
die Unterlagen.

2.36 Verbandsgemeindewerke Leiningerland - Wasserversorgung – Abwasserbehand-
lung

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung.
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

3.1 Einwender Nr. 1, Wattenheim

Sachbericht:

Hinweis:
Am 09.12.2025 wurde vom Einwender eine erste Stellungnahme abgegeben. Die Punkte 3.3.7
und 3.3.10 sind identisch mit der oben vorliegenden Stellungnahme. Zur Vereinfachung und Klar-
heit wird die Stellungnahme vom 11.11.2025 herangezogen.

Prüfung und Abwägung:

Zu 3.3.7
Die Festsetzung einer maximalen Anzahl von Wohnungen wurde für Doppelhäuser und Einfami-
lienhäuser definiert. Dies kann den Textlichen Festsetzungen unter Kapitel 1.6 und der Begrün-
dung unter Kapitel 3.3.7 entnommen werden.
Zu weiteren Verdeutlichung wird in den Textlichen Festsetzungen unter Kapitel 1.6 hinter „Wohn-
gebäude der Begriff „Einfamilienhaus“, in Anlehnung an die Begründung, ergänzt.

Zu 3.3.10
Die bestehenden Gehölze im Bereich der Bestandsbebauung sind nicht Teil der Bebauungspla-
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nung und können somit nicht darüber gesteuert werden. Hier greift die gegenseitige Rücksicht-
nahme und das entsprechende Nachbarschaftsrecht des Landes RLP. Die Lage der Bepflanzung
und der Baugrenze der Bereiche WA5F sind absichtlich eng gewählt, um sowohl eine Eingrünung
als auch eine gesamtflächensparende weitere Bebauung im Geltungsbereich zu ermöglichen.
Ohne diese „enge“ Bebauung würden zwei Baufelder weniger ermöglicht werden.

Durch die Steuerung der Gemeinde wird nicht von einer bedrängenden Wirkung durch die Wohn-
bauflächen WA5F. Es wurden maximale Baufenster und Gebäudehöhen festgesetzt. Durch die
Abstände zu den westlichen Bestandsgebäuden von rund 30,0 m (je nach Lage der Gebäude
innerhalb der Baugrenze des WA5F), wird eine bedrängende Wirkung nicht gesehen. Selbiges
gilt für die westlichen Bereiche des WA2D und WA3C (rund 20,0 m Abstand je nach Lage der
Gebäude innerhalb der Baugrenzen) und im WA1C rund 15,0 m (je nach Lage des Gebäudes
innerhalb der Baugrenze).

Zu 6.10
Die Hinweise und Beschreibungen zu den Empfehlungen wurden von den entsprechenden Fach-
behörden bestätigt. Darüber hinaus obliegt es einem jedem Bauherren, vorsorgende bauliche
Maßnahmen zu treffen oder vorsorgende Untersuchungen durchzuführen.

Die Einwendung hat hier keine Planungsänderungen zur Folge.

3.2 Einwender Nr. 2, Wattenheim

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Silos sind in den entsprechenden Datengrundlagen der zuständigen Ämter (Landesamt für
Vermessung und Geobasisinformationen – LvermGeo) zeichnerisch nicht enthalten. Daher sind
diese ebenfalls nicht im Rahmen der Umfeldnutzung dargestellt.
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Entgegen der Aussage des Einwenders, wurden die landwirtschaftlichen Nutzungen des Umfel-
des und insbesondere die nördliche angrenzende in den Unterlagen behandelt, u.a. im Umwelt-
bericht Kapitel 2.2.7, 2.4.1.9 und in der gesamten Schalltechnischen Untersuchung der Firu GfI
vom Mai 2025.

Die Gemeinde stellt durch die vorliegende Planung und beiliegenden Untersuchungen sicher,
dass insbesondere die Wohnbereiche WA3F und WA5F zudem Hinterlieger nicht nachteilig oder
schädlich beeinträchtigt werden.

Der Bestandsschutz der landwirtschaftlichen Nutzung, die genehmigten und teilerrichteten Silos
werden durch die Bebauungsplanung nicht eingeschränkt. In der Schalltechnischen Untersu-
chung der Firu GfI vom Mai 2025 sind insbesondere der Lieferverkehr und Betrieb der Silos un-
tersucht und bewertet worden.

Die Einwendung hat hier keine Planungsänderungen zur Folge.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise bzgl. der geplanten Eingrünung werden zur Kenntnis genommen.

Bereits jetzt besteht westlich der aktuellen landwirtschaftlichen Flächen ein Wohngebiet entlang
der Leininger Straße. Für diese Wohnbereiche bestehen keine Vorgaben zur östlichen Eingrü-
nung der Grundstücke. Somit stellt die geplante und verpflichtende Eingrünung über den Bebau-
ungsplan „Am Bild 2021“ ein aktiver Schutz dar.

Der Gemeinde liegen keine Kenntnisse über eine erhebliche Beeinträchtigung durch eine land-
wirtschaftliche Nutzung östlich der Bestandsgrundstücke vor. Die betrifft Lärm, Staub oder andere
Emissionen und den Einsatz möglicher Pflanzenschutzmittel im Rahmen einer fachgerechten
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, somit wird nicht von einer Beeinträchtigung des geplanten
Wohngebietes und des Spielplatzes (als potentieller Aufenthaltsort) ausgegangen.

Die Gemeinde sieht mögliche Konflikte somit auf Ebene der Bauleitplanung als bewältigt an.

Die Einwendung hat hier keine Planungsänderungen zur Folge.

3.3 Einwender Nr. 3, Wattenheim; vertreten durch Jeromin/ Saame/ Kerkmann Kanzlei
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für Verwaltungsrecht, Andernach

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Behauptungen unter I. und I. 1. Seitens des Einwenders werden zur Kenntnis genommen und
zurückgewiesen.

Die Datenfassungen und Begehungen wurden im Frühjahr/Sommer 2025 durchgeführt. Somit
steht der „5-Jahre-Zeitraum“ nicht zur Disposition.

Die umgesetzte Methodik der Erfassung der Brutvögel basiert auf dem in der Praxis (u.a. vom
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Landesamt für Umwelt – RLP; siehe Arbeitshilfe Windenergie und Artenschutz, Mai 2025) aner-
kannten Methodenstandardwerk zur Erfassung der Brutvögel, welche von SÜDBECK P., et.al,
herausgegeben werden (siehe hierzu auch den Quellenverweis im FBA). Als Erfassungsmethode
wurde, wie im FBA ausgeführt, eine Linientaxierung/Linienkartierung nach Südbeck, 2005 ab
Seite 59, angewandt.

Im Fachbeitrag Artenschutz steht unter Kapitel 5.2 – Örtliche Erfassungen - das exakte Datum
der jeweiligen vier Begehungstage, eine generalisierte Uhrzeit „frühen Morgenstunden bis zum
Mittag“ – was somit einen Zeitraum von rund 5 Uhr bis 12 Uhr inkludiert. Dem Standardwerk
Südbeck ist ab Seite 468 ff. zu entnehmen, in Bezug auf die Feldlerche, dass Erfassungen v.a.
im Zeitraum von Sonnenaufgang bis ca. 4 Std. nach Sonnenaufgang durchgeführt werden kön-
nen – in der Brutperiode auch länger. Dabei sind die Zeiten und Tage immer flexibel an die Wet-
terbedingungen anzupassen (Niederschläge, Wind, Temperatur).
Zur Vereinfachung und Klarstellung werden entsprechende Informationen noch redaktionell in
den Unterlagen ergänzt.

Der Ort der Begehungen ist durch den Untersuchungsraum (siehe Anhang 1 zum FBA) klar ab-
gegrenzt und definiert. Situationsbezogen wurden Sichtungen über diesem Raum zusätzlich
durchgeführt und erfasst – siehe Feldlerchenerfassungen.
Der fachliche Standard zur Erfassung von Brutvögeln, und hier auf Grund der Vorerkenntnisse
der Behörden zu Feldlerchen im Umfeld, wurde entsprechend umgesetzt.

Festgestellt wurden über die Begehungen zwei Papierreviere der Feldlerche, eines am nordöst-
lichen Rand des Geltungsbereiches und eines am nordöstlichen Rand des Untersuchungsrau-
mes.

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht ausgelöst, da die möglichen rand-
lichen Betroffenheiten der Feldlerche entsprechend erkannt und fachlich darauf reagiert wurde.
Die Bestandsfeststellung (nach Hinweisen der UNB) wurde durchgeführt und daraufhin Maßnah-
men zum Schutz der Tiere, siehe Textliche Festsetzungen III.1.2.1 bis III.1.2.3 und III.1.3.2, fest-
gesetzt.
Dabei wurde insbesondere auf eine im nahen Umfeld liegende Ausgleichsfläche und Maßnah-
menplanung (Maßnahme E2 – Blühflächen) geachtet (Entfernung rund 550,0 m Luftlinie). In Ab-
sprache mit der zuständigen Fachbehörde UNB wurde diese Maßnahme geplant und in der Folge
im Bebauungsplan festgesetzt.

Diese artenschutzrechtlichen Informationen (u.a. der Fachbeitrag Artenschutz) standen dem Ge-
meinderat sowohl fristgerecht als auch inhaltlich zur Verfügung.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Aussage unter 2., der vorgebrachte Einwand, bauzeitliche Maßnahmen abzusichern, wird zur
Kenntnis genommen. Weitere Aussagen werden hier nicht getätigt.
Die zeitlichen Vorgaben zum Bau i.V.m. artenschutzrechtlichen Regelungen sind im Bebauungs-
plan festgesetzt. Eine weitere Sicherung über den Bebauungsplan hinaus, in Bezug auf die Er-
schließungsarbeiten, sind im Rahmen der Baugenehmigung zu bewältigen.

Eine THG-Bilanzierung, gemäß dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), wurde in den Unterlagen
entsprechend ergänzt.
Im Rahmen dieser Bilanzierung eines Angebotsbebauungsplanes zu einem Allgemeinen Wohn-
gebiet (WA) wurden die planerischen Festsetzungen und potentiellen Möglichkeiten einer bauli-
chen Entwicklung bewertet. Hierbei wurde auch eine Unterscheidung nach einem best-case und
worst-case Szenario beschrieben. Im Ergebnis wird ein CO2-Ausstoß von 4.863 Tonnen in einem
Zeitraum von 80 Jahren Betriebsdauer der Erschließungsanlagen, Gebäudestruktur, alltägliche
Nutzung und Ausgleichsmaßnahmen angesetzt.
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Die Gemeinde hat dabei diverse Möglichkeiten zur CO2-Senkung im Rahmen der Festsetzungen
getroffen. Positiv hierbei für die Gemeinde Wattenheim ist, dass im Rahmen der geltenden Ge-
setze ein modernes Baugebiet entwickelt wird, was energieeffiziente und ausstoßarme Gebäude
und Erschließungsanlagen zur Folge hat. Der im Schnitt weitaus ältere Gebäudebestand der
Ortsgemeinde wird diese Werte nicht erreichen können. Die Gemeinde ist darüber hinaus be-
strebt und aktuell bereits in der Umsetzung mit Privaten, über das Mittel des „städtebaulichen
Sanierungskonzeptes“, weitere positive klimaverträgliche Modernisierungen im Gebäudebestand
zu erreichen.

In der Folge wird von der Gemeinde die Abwägung getroffen, dass der erzeugte CO2-Ausstoß
hingenommen werden muss, da in der Folge der benötigte sozialverträgliche Wohnraum und
Kinderspielplatz sonst nicht realisiert werden kann. Der Belang der Wohnraumentwicklung wird
hier über den Klimabelang gestellt.

Die gesamte THG-Bilanzierung kann dem Umweltbericht entnommen werden.

Prüfung und Abwägung:

Die Aussagen bzgl. einer möglichen Lärmrelevanz und Sicherheitsbedenken werden zur Kennt-
nis genommen.
Grundlegend wurde die geplante Erschließung, insbesondere der Anschluss an die Leininger
Straße, ausreichend in den Unterlagen erläutert.
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Aktuell befindet sich an der Zufahrt (Planungsbreite gemäß Bebauungsplan 4,84 m) teilweise
bereits beidseitig der Fahrbahn ein baulich abgesetzter Fußweg. Dieser führt auch am Grund-
stück des Einwenders vorbei. Ein erhöhtes Risiko im Rahmen des Regelbetriebes und der Bau-
phase wird nicht gesehen. Darüber ist hinaus ist eine Anlegung von Bürgersteigen nach RASt 06,
welche Empfehlungscharakter besitzt, nicht zwingend vorgegeben. Dieser Fall ist gegeben, wenn
mit einer geringen Verkehrsdichte und geringe Geschwindigkeiten gerechnet werden kann. Dies
ist hier im vorliegen Planungsfall gegeben (rund 500 Fahrten/pro 24 Std). Zudem stellt das Prinzip
des „shared-space“/Mischflächen städtebaulich in kleinen Neubaugebieten kein Problem dar.
Hier teilen sich alle Nutzer des Verkehrsraumes die selbe Fläche. Eine Vielzahl von baulichen
Umsetzungen bestätigt dies.

Vom Grundstück des Einwenders gelangt man durch Überfahrung des Gehweges auf die Fahr-
bahn. Im Rahmen der Bauphase und der späteren verkehrlichen Nutzung der Wohnbauflä-
chen/Verkehrswege gelten hier die gängigen Regeln der Straßenverkehrsordnung. Aus der Be-
fahrung der Verkehrsflächen durch Baufahrzeuge, insbesondere des genannten „Schwerlastver-
kehr“ kann die Gemeinde auch hier keine erhöhte Gefährdung ableiten. Im Rahmen der Bau-
phase ist zu erwarten, dass es zu entsprechenden Transporten kommen wird. Die Fahrzeuge
bewegen sich auch hier auf öffentlichen Verkehrsflächen und haben, wie bereits ausgeführt, ent-
sprechende Regeln einzuhalten. Selbiges gilt für alle anderen Nutzer der öffentlichen Verkehrs-
wege, wenn sie von privaten auf öffentliche Verkehrsflächen fahren oder gehen.

In wie weit später ein ggf. irreguläres Parken im Geltungsbereich und der angrenzenden Ver-
kehrswege erfolgt, ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanung und kann auch durch die
schmale Straßenbreite nicht abgeleitet werden. In den Textlichen Festsetzungen unter Hinweise
IV.15 wird bereits auf eine vorzunehmende „Verkehrsrechtliche Anordnung“ in Form einer Eng-
stellenbeschilderung hingewiesen.

Das Thema „Lärmimmissionen“ wurde ebenfalls in den Unterlagen ausführlich dargestellt. Unter
Punkt 2 Ausreichende Sicherung - „III. Unzureichende Erschließung“ wird ausgeführt, dass „die
verkehrliche Erschließung des Plangebiets ungeachtet der damit einhergehenden Lärmimmissi-
onen problematisch“ sei. In Kapitel 3.2 der Schalltechnischen Untersuchung der FIRU GfI (Seite
30 ff.) wurde die Untersuchung der schalltechnischen Auswirkungen der Planung auf die Ver-
kehrslärmverhältnisse dokumentiert. Mangels geeigneter Rechtsgrundlagen erfolgt die Berech-
nung und Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die Verkehrslärmverhältnisse in Anleh-
nung an die Regelungen der 16. BImSchV (§1 Abs. 2, 16. BImSchV) zur wesentlichen Änderung
von Straßen und Schienenwegen. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden an allen
untersuchten Immissionsorten eingehalten. An der Nordfassade des Gebäudes Leininger Straße
11 werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag
und 49 dB(A) im Prognose-Planfall deutlich um mindestens 7 dB(A) unterschritten und somit ein-
gehalten.
Maßnahmen zur Reduzierung der planbedingten Verkehrslärmeinwirkungen bzw. zum Schutz
vor den Verkehrslärmeinwirkungen werden daher nicht erforderlich.

Alternative Erschließung
Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden die Alternativen zu möglichen Zuwegungen des Gel-
tungsbereichs intern mehrfach geprüft.

Eine Zuwegung über den von Westen nach Osten verlaufen, von der Leininger Straße abzweig-
endenden landwirtschaftlichen Weg, welche auf Höhe des oberen WA5F ankommt, musste ver-
worfen werden. Dies liegt daran, dass die Gemeinde keine Zugriffsrechte auf benachbarte Grund-
stücke hat, welche zum Straßenausbau nötig wären.
Eine Zuwegung von Norden her musste ebenfalls verworfen werden, da die Verlängerung der
Nackter Str. nach Osten hin zu einem landwirtschaftlichen Weg wird und auch die folgende Ab-
zweigung nach Süden (u.a. entlang des geplanten Spielplatzes – Flächen 1 und 2 – ein „Feldweg“
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darstellt. Beide Wege müssten erheblich ausgebaut werden, was sowohl einen erheblichen zu-
sätzlichen Flächenverbrauch und Umwelteingriff bedeuten würde, als auch unverhältnismäßige
finanzielle Aufwendungen für die Gemeinde darstellen würde.

Die südliche Zuwegung ist die eingriffsärmste, schnellste und langfristig effizienteste Zuwegung
zwischen öffentlichen Bestandsverkehrsflächen und den geplanten Verkehrsflächen im WA des
Geltungsbereiches.
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Prüfung und Abwägung:

Unter Punkt „IV. Schädliche Umwelteinwirkungen“ wird bemängelt, dass die durch den an den
Geltungsbereich angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb, dessen Betriebsfläche sich in einem
früheren Verfahren innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befand und nun nicht
mehr Teil des Geltungsbereichs ist, nicht hinreichend berücksichtigt wären. In Kapitel 2 der
Schalltechnischen Untersuchung (Seite 9 ff.) werden die zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkun-
gen durch den landwirtschaftlichen Betrieb als auch durch den Baudienstleister in Nachbarschaft
zum landwirtschaftlichen Betrieb sowohl für den Tagzeitraum als auch für die sog. ungünstigste
Nachtstunde prognostiziert und gemäß TA-Lärm beurteilt. Zu den Geräuscheinwirkungen durch
den landwirtschaftlichen Betrieb wurden in der Vergangenheit bereits mehrere schalltechnischen
Untersuchungen und Stellungnahmen (insbesondere Gutachten zu den geplanten Siloanlagen
des Ingenieurbüros Malo vom 04.08.2016 und Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan „Am Bild“ der Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltbera-
tung mbH – kurz ISU - vom 22.08.2012) erstellt.

Die Angaben zu den Betriebstätigkeiten in diesen Untersuchungen und Stellungnahmen, die die
Grundlage für die vorliegende schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Am Bild
2021“ bilden, beruhen auf den Aussagen des Betreibers, Herrn Holz, unter Berücksichtigung der
künftigen Entwicklung des Betriebs sowie auf Abstimmungen und Ergänzungen der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz. Bei den Prognoseberechnungen wurde außerdem die konkrete
Erweiterungsabsicht des Betriebs durch das Einholen einer Genehmigung für den Bau und den
Betrieb von drei Getreidesiloanlagen aus dem Jahr 2016 berücksichtigt. Bestandteil und Grund-
lage dieser Genehmigung ist das Gutachten des Ingenieurbüros Malo vom 04.08.2016. Die An-
sätze aus diesem Gutachten für den Betrieb der drei geplanten Siloanlagen, die bis dato weder
errichtet noch in Betrieb genommen wurden, wurde bei den Prognoseberechnungen vollumfäng-
lich berücksichtigt. Dieser Umstand und die Beobachtung der Betriebstätigkeit auf der Hofstelle
seit 2016 lassen auch keine Zunahme der Betriebstätigkeit erkennen, sondern vielmehr ein Un-
terschreiten des Maßes der 2012 und 2016 in den Gutachten der ISU GmbH und im Gutachten
Malo beschriebenen Vorgänge. Art und Umfang der in den schalltechnischen Untersuchungen
aus den Jahren 2012 und 2016 beschriebenen Betriebstätigkeiten wurden daher als über das
tatsächliche Maß hinausgehender, ungünstigster Untersuchungsfall beurteilt.

Auf der Grundlage dieser Betriebsvorgänge und Ansätze wurden gemäß den Kriterien der TA-
Lärm die im Geltungsbereich zur erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen für den ungünstigsten
Fall der freien Schallausbreitung im Geltungsbereich (ohne Berücksichtigung einer möglichen
Bebauung) berechnet und beurteilt. Sowohl am Tag als auch in der ungünstigsten Nachtstunde
werden die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag
und 40 dB(A) in der Nacht an den Baugrenzen der geplanten Allgemeinen Wohngebiete einge-
halten. Ebenso führen kurzzeitige Geräuschspitzen durch das Quietschgeräusch beim Abkuppeln
von Anhängern auf dem Betriebsgelände des landwirtschaftlichen Betriebs nicht zu Überschrei-
tungen der geltenden Richtwerte.

Weiterhin wird unterstellt, dass etwaige Emissionen potenzieller nicht störender Handwerksbe-
triebe, die im Neubaugebiet allgemein zulässig sind, nicht in die Betrachtung des Gewerbelärms
mit eingezogen worden sind. Gemäß § 4 BauNVO Abs. 2 Nr. 2 sind in Allgemeinen Wohngebieten
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nicht störende Handwerksbetriebe allgemein zulässig. Unter nicht störenden Handwerksbetrie-
ben versteht man im Allgemeinen Gewerbebetriebe, die keine wesentlichen Immissionen wie
Lärm, Gerüche oder übermäßigen Lieferverkehr verursachen und somit in Wohngebieten zuläs-
sig sein können. Sofern erforderlich sind Emissionen nicht störender Gewerbebetriebe auf Ge-
nehmigungsebene gemäß TA-Lärm zu prognostizieren und zu beurteilen. Eine Beurteilung im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist weder möglich noch zielführend.

Prüfung und Abwägung:

Die Eingrünung zur optischen Auflockerung des Siedlungsrandes als auch ein gewisser Schutz
gegen möglichen Staub/ Pflanzenschutzmittelabdrift beim Ausbringen dieser Stoffe soll hier er-
reicht werden. Eine Eingrünung bedeutet nicht die vollständige optische Wegnahme von Sicht-
beziehungen bzw. Abschirmung gegen stoffliche Emissionen zwischen Gebäuden und Außenbe-
reich/ Offenland. Diese Emissionen sind bereits jetzt nicht so störend oder erheblich, dass die
Bestandsbebauung beeinträchtigt wird.

Der südliche Bereich des Baugebietes grenzt überwiegend an das neue, zu begrünende Regen-
rückhaltebecken an. Duch diese Begrünung wird die optische Zäsur zwischen Wohngebiet und
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Offenland erheblich abgeschwächt – was das Ziel des östlichen und nördlichen privaten Grüns
ist.

Auf eine Eingrünung des südwestlichsten Bereiches des WA1C – parallel zur gesicherten land-
wirtschaftlichen Fläche, wird weiterhin verzichtet. Im Westen besteht bereits eine optische Vor-
belastung (Bestandsbebauung) zum Außenbereich hin und im Osten entsteht eine begrüntes Re-
genrückhaltebecken. Eine mögliche Belastung durch möglichen Staub/ Pflanzenschutzmittelab-
drift beim Ausbringen in der regulären landwirtschaftlichen Nutzung wird hier auf der kleinen Flä-
che nicht gesehen.

Bezugnehmend zum angeführten Urteil des OVG Koblenz (Az. 8 C 11387/18.OVG)

Eine abstrakte Einbeziehung bzw. vorsorgliche Berücksichtigung potentiellen Gewerbelärms
durch im WA allgemein zulässige Nutzungsarten, etwa in Gestalt nicht störender Handwerksbe-
triebe, ist nicht geboten.

Im Gegensatz zu der in der Stellungnahme zitierten Entscheidung des OVG Koblenz (Az. 8 C
11387/18.OVG) in der die planungsrechtliche Grundlage für ein konkretes Vorhaben (Ärztehaus)
nicht durch einen vorhabenbezogenen, sondern einen Angebots-Bebauungsplan in Form eines
Mischgebiets geschaffen werden sollte, geht es im vorliegenden Angebotsbebauungsplan „Am
Bild 2021“ gemäß den klar formulierten Planungszielen um die Schaffung der planungsrechtli-
chen Grundlage, um auf einen Wohnraumbedarf zu reagieren und nicht um die Schaffung von
Planungsrecht für ein ganz konkretes Vorhaben.

Demzufolge liegt der vorliegenden Planung ein Wohnraumbedarf zugrunde, der den Anlass für
die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) gibt.

Art und Umfänge möglicher, aber ungewisser anderer konkreter Nutzungen in einem WA sind
derzeit nicht absehbar und somit nicht seriös planbar. Insbesondere liegen der Gemeinde aktuell
keine Anfragen oder Planungen vor, die auf eine Ansiedlung eines oder mehrerer Handwerksbe-
triebe hindeuten könnten.

Daher ist weder eine konkrete Erfassung und Bilanzierung möglich noch eine perspektivische
Bewertung von ungewissen Lärmauswirkungen nicht störender Handwerksbetriebe geboten.

Gegebenenfalls weitere allgemein zulässige, aber ungewisse Nutzungen und deren potentielle
Auswirkungen können bei entsprechender Vorhabenkonkretisierung zulässigerweise im nachfol-
gende Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt werden.

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme.
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4. Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat Wattenheim hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise so-
wie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: ___
Nein-Stimmen: ___
Stimmenthaltungen: ___

Wattenheim, den ______________


